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Autos werden mal der Freundin oder dem Kumpel geliehen, doch nur die wenigsten 
machen sich hier Gedanken über die möglichen Folgen: Passiert schuldhaft ein 
Unfall mit dem geborgenten PKW, kann das für beide teuer zu stehen kommen. 

 
 

Wer als alleiniger Fahrer bei seiner KFZ Versicherung eingetragen ist, sollte sein 
Auto besser nicht verleihen. Denn rechtlich gesehen handelt es sich hier um einen 
Leihvertrag. Der Halter des Fahrzeugs stellt das Fahrzeug zur Verfügung, die 

Freundin/der Kumpel ist verpflichtet, es unbeschädigt zurück zu geben.  
 

 
Bei einem Unfall mit dem geliehenen Auto zahlt die Kfz-Haftpflichtversicherung den 
Schaden am Fahrzeug des Unfallgegners. Doch dann stuft sie in der Regel den 

Schadenfreiheitsrabatt zurück. So entstehen Kosten, die bei der Haftpflicht-
versicherung schnell einige hundert Euro pro Jahr betragen können. Nicht zu 

vergessen, eine mögliche Selbstbeteiligung, die man auch noch zahlt. 
 
 

Außerdem kann die Versicherung den Vertrag umstellen und die zusätzlichen 
Beiträge nachfordern – auch Vertragsstrafen oder Leistungskürzungen sind möglich. 

Der Unfall kann so ganz erhebliche finanzielle Folgen für alle Beteiligten nach sich 
ziehen. 

 
Stelle sicher, dass derjenige, der das Fahrzeug leiht, einen gültigen Führerschein 
besitzt, sonst haftest Du in jedem Fall.  

Mit einem entsprechenden Vertrag kann man vorsorgen und privatrechtlich regeln, 
wer für mögliche  Schäden aufkommt. 

 
Einen entsprechenden Vertrag haben wie hier für Dich vorbereitet. 
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